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  Partei / Wahlvorschlagsträger:  

   

  Anschrift: 

   

  Ansprechpartner / Verantwortlicher: 

   

  E-Mail: 

   

  Telefon:                                               Mobil: 

   

 

 

ANGABEN ZUR PLAKATIERUNG

  Anlass der Plakatierung:

  Örtlichkeit der Plakatierung:

  Umfang der Plakatierung:

  Wahl der Vertreter/in zum Rat:                        Anzahl:                          max. 50 Stück
                                                                           Größe:                            max. DIN A0

  Wahl der/des Bürgermeisterkanditaten/in:      Anzahl:                          max. 50 Stück
                                                                           Größe:                            max. DIN A0

 

Es gelten die Vorgaben des Wahlwerbungserlasses NRW vom 16. Februar 2022. Eine frühestmögliche 

Plakatierung anlässlich von Wahlen ist somit 3 Monate vor dem Wahltag zulässig. 

    

ANTRAG AUF PLAKATIERUNG  

ANLÄSSLICH DER KOMMUNALWAHL 2025  

 

ANTRAGSDATEN 
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  Name:                                                   Vorname:  

   

  Anschrift: 

   

  Telefon:                                                Telefax: 

   

  E-Mail: 

   

 

 

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUR PLAKATIERUNG ANLÄSSLICH WAHLEN

I. Größe/Umfang/Aushangzeit/Kosten der Plakatierung

Der Begriff der Plakatierung umfasst Plakate und Plakatständer bis zu einer Größe von max. 841 x 1189 mm 

(DIN A0). Der Umfang der zulässigen Plakatierung ist auf die Anzahl von 50 Plakate (§ 4 Abs. 5 der örtlichen

Straßenordnung) begrenzt. Hierbei wird differenziert zwischen der Wahl des/der Vertreters/in zum Rat und 

der/dem Bürgermeisterkanditaten/in. Die Genehmigung einer Plakatierung anlässlich von Wahlen wird

gebührenfrei erteilt.

 

II. Unzulässige Plakatierung  

Plakatierung ist insbesondere unzulässig  

(1) an Verkehrszeichen (dazu zählen auch Straßennamen- und Wegweisungsschilder)  

(2) an Fußgängerüberwegen  

(3) an Ampelanlagen  

(4) in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen  

(5) im Bereich von Kreisverkehrsanlagen  

(6) an Bäumen  

(7) in Parks und sonstigen Grünanlagen sowie auf Friedhöfen (einschließlich deren Einfriedungen)  

(8) an Verkehrsinseln / Querungshilfen  

(9) an Zäunen, Mauern und Hauswänden  

(10) im Bereich der Rheininsel Grafenwerth (einschl. der zuführenden Brücken)  

(11) im Bereich von Brücken und an Brückengeländern  

(12) außerhalb der geschlossenen Ortschaft  

(13) an Haltestellen, Wartehäuschen und Abfallbehältern/Sammelcontainern  

(14) in, an sowie vor dem Zugang von Gebäuden, in denen sich Wahllokale befinden 
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III. Sonstiges  

1. Plakatierung im öffentlichen Verkehrsraum darf nur in der Weise angebracht werden, dass 

Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden können und die Verkehrssicherheit nicht 

beeinträchtigt ist. Dabei gilt insbesondere zu beachten:  

            a) Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt oder in ihrer Sichtbarkeit eingeschränkt werden.  

            b) Personen an Fußgängerüberwegen, insbesondere Kinder, dürfen nicht verdeckt oder in ihrer 

Erkennbarkeit für den fließenden Verkehr eingeschränkt werden.  

            c) Die Einsichtnahme von privaten Ausfahrten in den fließenden Verkehr darf nicht eingeschränkt 

werden.  

2. Das Befestigen von Plakatierung mittels Halterungen, Klebeband, Draht oder Nägeln ist unzulässig.  

3. Bei Plakatierung an Straßen ist ein Abstand von 0,30m zur Fahrbahn einzuhalten.  

4. Bei Plakatierung im Bereich von Gehwegen ist eine Durchgangsbreite von mind. 1,50m und eine lichte Höhe 

von mindestens 2,00m zu gewährleisten. Bei Plakatierung im Bereich von Radwegen ist eine lichte Höhe 

von 2,20m zu gewährleisten. Der ordnungsmäßige Zustand der Plakatierung ist jederzeit sicherzustellen 

und zu diesem Zweck regelmäßig zu kontrollieren. Mängel sind unverzüglich zu beseitigen bzw. beseitigen 

zu lassen.  

5. Plakatierung darf nach Art und Ort der Anbringung sowie nach Form und Farbe nicht zu Verwechslungen 

mit Verkehrszeichen und –einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung beeinträchtigen (s. § 33 Abs. 2 

Straßenverkehrsordnung - StVO).  

6. Bei unzulässiger Plakatierung sowie bei Nichtbeachtung der o.a. Vorgaben ist die Stadt Bad Honnef 

berechtigt, die betroffene Plakatierung auch ohne vorherige Anhörung aus dem öffentlichen Verkehrsraum 

zu entfernen.  

7. Bei der Plakatierung an Straßenlaternen muss darauf geachtet werden, dass der Barcode der Bad Honnef 

AG nicht beschädigt oder verdeckt wird.  

 

IV. Beantragung/Entfernung der Plakatierung  

1. Die Plakatierung ist frühzeitig vor ihrer Durchführung unter Angabe der für die Plakatierung 

verantwortlichen Person anzuzeigen.  

2. Die Entfernung der Plakatierung hat spätestens bis zum Ablauf des letzten Tages der genehmigten 

Aushangzeit zu erfolgen. Bei Zuwiderhandlung ist die Stadt Bad Honnef befugt, die Plakatierung auf 

Kosten des Antragstellers zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu lassen. 
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ABSCHLUSSERKLÄRUNG 

Die „Hinweise und Informationen zur Plakatierung anlässlich von Wahlen im Bereich der Stadt Bad Honnef“ habe 

ich zur Kenntnis genommen. Als für die Errichtung der Plakatwerbung verantwortliche Person werde ich dafür 

Sorge tragen, dass die in den vorgenannten Hinweisen aufgeführten Vorgaben eingehalten werden. 

 

 

_________________________________________________  ____________________________________________________ 

Datum, Ort        Unterschrift/Stempel 
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